
VERORDNUNG (EG) Nr. 2333/2002 DER KOMMISSION
vom 23. Dezember 2002

zur Berichtigung der niederländischen Fassung der Verordnung (EG) Nr. 1162/95 mit besonderen
Durchführungsbestimmungen über Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen für Getreide und Reis

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 2, Artikel 12
Absatz 4 und Artikel 13 Absatz 11,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
411/2002 der Kommission (4), insbesondere auf Artikel 11
Absatz 4 und Artikel 13 Absatz 15,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die niederländische Fassung von Anhang II Abschnitt B
der Verordnung (EG) Nr. 1162/95 der Kommission (5),

zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1322/
2002 (6), weicht von den Fassungen in den anderen
Amtssprachen der Gemeinschaft ab. Diese Sprachfassung
ist daher entsprechend zu berichtigen.

(2) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang II Abschnitt B der Verordnung (EG) Nr. 1162/95 wird
berichtigt.

Diese Berichtigung betrifft nur die niederländische Fassung der
Verordnung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 23. Dezember 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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